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Ortsgemeinde Ramberg 
 
Beratungsfolge: 
Nr. Gremium Termin Behandlung 
1 Ortsgemeinderat 12.01.2005 Vorberatung 
2 Ortsgemeinderat  Entscheidung 

 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Vorberatung zur Anpassung der Friedhofssatzung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die neu errichtete Urnenwand auf dem Friedhof Ramberg sollte die bestehende 
Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Ramberg angepasst werden. Deshalb wurde der 
beiliegende Entwurf der Friedhofsatzung gefertigt, in der die Änderungen, welche bei der 
Vorberatung einer neuen Friedhofssatzung durch den Gemeinderat am 29. März 
2004:vorgeschlagen wurden, eingearbeitet wurden.. Ansonsten entspricht die neue 
Friedhofssatzung der bisherigen Satzung sowie dem Satzungsmuster des Gemeinde- und 
Städtebundes. 
 
Folgende Änderungen wurden vorgenommen. 
 
§ 10: 
 
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen wurden bei 30 Jahren belassen, nur die Ruhezeit für 
Aschen in der Urnenwand wurde auf 20 Jahre gesenkt.  
 
§ 12 Abs. 1: 
 
Hier wurde in Abs. 1 unter Buchstabe d) die Urnenwandnischen eingefügt. Aus dem bisherigen 
Buchstabe d) wurde Buchstabe e. 
 
§ 15:  
 
Absatz 1: 
Hier wurde in Abs. 1 unter Buchstabe c) die Urnenwandnischen eingefügt. Aus den bisherigen 
Buchstaben wurden d) und e) 
 
Absatz 4: 
Der Absatz 4 wurde neu hinzugefügt. Hier wurde festgelegt, dass auf Antrag Nutzungsrechte für 
Urnenwandnischen für eine Nutzungszeit von 20 Jahren verliehen werden können. Gleichzeitig 
wurde festgelegt, dass pro Urnennischen bis zu 2 Urnen beigesetzt werden dürfen. 
 
Aus den bisherigen Absätzen 4 und 5 wurden die Absätze 5 und 6. 



 
§ 17: 
 
Hier wurde in Absatz 6 festgelegt, dass für den Verschluss der Urnenwandnischen nur die von 
dem Friedhofsträger beschafften Verschlussplatten verwendet werden dürfen. Sowie das an den 
Urnennischen kein Grabschmuck angebracht werden darf. 
Hier kann auch festgelegt werden, wie die Beschriftung (Größe, Schriftzug, Farbe) erfolgen zu 
hat. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf einer Friedhofssatzung 
 
 
 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 


